
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Einwohnergemeinde Biglen 

  Finanzplan 2026 – 2034 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Version GRB 31.10.2025 



______________________________________________________________________________________________________________ 
Finanzplan Biglen 2026-2034  Seite 2 

Inhaltsverzeichnis 
  Seite 
Bericht 

1. Einleitung …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 

2. Finanzielle Ausgangslage  .………………………………………………………………………………………………………………………. 3 

3. Investitionen …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 

4. Prognoseannahmen und Einflüsse auf die Finanzplanung …………..……………..………………………………………………………... 4 

5. Ergebnisse Allgemeiner Haushalt  ……………………….……………………..……………………………………………………………….. 6 

6. Ergebnisse der Spezialfinanzierung Wasserversorgung …………………….……………………………………………………………..…. 9 

7. Ergebnisse der Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung  ………..……….……………………………………………………………..…. 12 

8. Ergebnisse der Spezialfinanzierung Abfallentsorgung ………………………………………………………………………………………. 15 

9. Ergebnisse der Spezialfinanzierung Elektrizitätsversorgung   …………………….………………………………………………………..…. 18 

10. Ergebnisse des Gesamthaushalts   ……………………………………………………………………………………………………………… 21 

11. Hinweise der Finanz- und Volkswirtschaftskommission ………………………………………………………………………………………. 22 

12. Schlussfolgerungen aus der Finanzplanung ……………………………………………………………………………………………………. 23 

 

 

Investitionen 

Geplante Investitionen ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 

 



______________________________________________________________________________________________________________ 
Finanzplan Biglen 2026-2034  Seite 3 

 
Finanzplan Biglen 2026 – 2034 

 
 
1. Einleitung 

Der Finanzplan gibt einen Überblick über die voraussichtliche, finanzielle Entwicklung der nächsten Jahre. 
 
Im Finanzplan werden die geplanten Investitionsprojekte und deren Priorisierung aufgezeigt. Basierend auf diesen Investitionen 
werden die Folgekosten berechnet und in die Finanzplanung einbezogen. Die Entwicklung der Selbstfinanzierung (Cashflow) zeigt, ob 
die Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden können oder ob die Aufnahme von Fremdmitteln erforderlich ist. 
 
Die Ergebnisse der Finanzplanung zeigen auf, ob die Entwicklung des Finanzhaushalts für die Gemeinde tragbar ist. Das finanzielle 
Hauptziel der Gemeinde ist es, mittelfristig einen ausgeglichenen Finanzhaushalt zu sichern. Der Finanzplan ist ein wichtiges 
Planungsinstrument dafür. Der Finanzplan ist rechtlich nicht verbindlich. 
 
Nach Art. 64 der kantonalen Gemeindeverordnung erstellt die Gemeinde einen Finanzplan, der einen Überblick über die 
massgebliche Entwicklung des Finanzhaushalts der nächsten vier bis acht Jahre gibt. Der Finanzplan wird jährlich den neuen 
Gegebenheiten angepasst. Verantwortlich für den Finanzhaushalt ist nach Gemeindegesetz (Art. 71) der Gemeinderat. 
 
 
 

2. Finanzielle Ausgangslage 

Der Finanzplan basiert auf der Jahresrechnung 2024 sowie den Budgets 2025 und 2026. 
Die Rechnung 2024 schloss wie folgt ab: 
 
Erfolgsrechnung  Aufwand  Ertrag  Ergebnis 

Gesamthaushalt CHF 10'667’218.65 CHF 10'187'463.71  CHF -479'754.94 

davon Allgemeiner Haushalt CHF 7'624’070.60 CHF 7'624’070.60  CHF 00.00 
davon Wasserversorgung CHF 236’319.75 CHF 244'304.40  CHF 7'984.65 
davon Abwasserentsorgung CHF 380'312.26 CHF 303'774.20  CHF -76'538.06 
davon Abfall CHF 180'585.31 CHF 161'326.63  CHF -19’258.68 
davon Elektrizitätsversorgung CHF 2'245'930.73 CHF 1‘853'987.88  CHF -391'942.85 

 
Die Investitionen und die Folgekosten wurden nach der Investitionsplanung 2026-2034 berücksichtigt. 
Der Bilanzüberschuss des allgemeinen Haushalts beträgt am 01.01.2026 voraussichtlich 3.15 Mio. 
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3. Investitionen 

 Investitionen sind diejenigen Ausgaben einer Gemeinde, welche für das Erstellen, Erhalten oder Verbessern von dauerhaften 
Vermögenswerten getätigt werden. Diese Vermögenswerte dienen der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben. 
 
Die Nettoinvestitionen des allgemeinen Haushalts (steuerfinanzierter Haushalt) belaufen sich in den Planungsjahren 2026 – 2034 auf 
3.06 Mio. Franken. Diejenigen der Spezialfinanzierungen (gebührenfinanzierte Bereiche) betragen in dieser Zeit voraussichtlich 
4.85 Mio. Franken. Die einzelnen Projekte sind aus dem Investitionsplan ersichtlich. 
 
Die Folgekosten aus den Investitionen belasten die Erfolgsrechnung. Sie ergeben sich vor allem aus den Abschreibungen und der 
Verzinsung von Fremdkapital. Je nach Projekt können auch zusätzliche Betriebsaufwendungen oder Personalkosten entstehen. 
 
Für jedes einzelne Investitionsprojekt muss vom zuständigen Organ ein Kredit beschlossen werden. Welches Organ zuständig ist, 
hängt von der Höhe des erforderlichen Kredits ab. 

 
 
 
4. Prognoseannahmen und Einflüsse auf die Finanzplanung 

Bevölkerungsentwicklung 
Die Bevölkerungszahl stagnierte in den letzten Jahren und es wird im vorliegenden Finanzplan von einem sehr geringen Wachstum 
ausgegangen. Damit nimmt auch die Anzahl der steuerpflichtigen Personen nur geringfügig zu. 
 
Steuereinnahmen 
Für den gesamten Planungszeitraum wird eine Steueranlage von 1.9 angenommen. 
Bei den Einkommenssteuern der natürlichen Personen wird mit einer Zuwachsrate von 1.3 % gerechnet und bei den 
Vermögenssteuern mit 1.6 %. 
 
Finanz- und Lastenausgleich (FILAG) 
Nach den Berechnungen wird Biglen auch in den kommenden Jahren einen Zuschuss für den Disparitätenabbau erhalten. Durch die 
Verschlechterung der Finanzsituation wird der Zuschuss tendenziell zunehmen. Da die Berechnungen jeweils von einem 
Dreijahresdurchschnitt ausgehen, nimmt der Zuschuss entsprechend verzögert zu. Der Beitrag sollte jedoch von rund 400'000 
Franken in den nächsten Jahren auf knapp 500'000 Franken zunehmen. 
 
Auf der anderen Seite nehmen auch die Beiträge für die Lastenausgleichssysteme (ohne Gehaltskostenanteil für die Lehrpersonen) in 
den kommenden Jahren zu. Der gesamte Kostenanteil (Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen, Familienzulagen, öffentlicher Verkehr und 
die neue Aufgabenteilung) wird voraussichtlich von 2.18 Mio. Franken im Jahr 2026 auf 2.23 Mio. Franken im Jahr 2030 ansteigen. 
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Dazu kommt der Kostenanteil an die Lehrergehälter. Dieser ist abhängig von der Anzahl der Schüler*innen und der Anzahl der 
Klassen bzw. der dafür notwendigen Stellenprozente der Lehrpersonen. 

 

Abschreibungen 
Die Abschreibungen der Investitionsprojekte werden nach der vorgeschriebenen Nutzungsdauer berechnet. Zehn Jahre nach der 
Einführung von HRM2 wird die kantonale Gemeindeverordnung angepasst. Die Nutzungsdauer von Kindergärten und von 
Schulhäusern wird von 25 Jahren auf 33 1/3 Jahre verlängert. Damit sinken diese Abschreibungssätze von jährlich 4% auf 3%. Ab 
2026 müssen auch keine zusätzlichen Abschreibungen mehr gemacht werden. 
Weiterhin gilt, dass neue Investition langjährige Abschreibungen zur Folge hat. Aus diesem Grunde werden die Abschreibungen in 
den nächsten Jahren weiterhin zunehmen. Die Abschreibungen der Turnhalle belasten die Jahresrechnung mit jährlich 327'000 
Franken. 
 
Finanzpolitische Reserve 
Mit der Änderung der Gemeindeverordnung werden die zusätzlichen Abschreibungen abgeschafft. Bestehenden Bestände 
(finanzpolitische Reserve) werden aufgelöst und in den Bilanzüberschuss überführt. Diese Reserve beträgt in Biglen per 31.12.2024 
2.3 Mio. Franken. 
 
Neubewertungsreserve 
Die bei der Einführung von HRM2 gebildete Neubewertungsreserve wird in den Jahren 2021 bis 2025 aufgelöst. Der buchmässig 
ausserordentliche Ertrag von 113'000 Franken kann somit letztmals im Jahr 2025 der Erfolgsrechnung gutgeschrieben werden. 
 
Aufwand 
Die verwendeten Zuwachsraten wie Teuerungs- und Entwicklungsfaktoren basieren im Wesentlichen auf den Prognosen von 
Konjunkturforschungsinstituten und den Empfehlungen der kantonalen Planungsgruppe. 
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5. Ergebnisse des Allgemeinen Haushalts 
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Die wichtigsten Tragbarkeitskriterien werden wie folgt beurteilt: 
 
Aufwandüberschüsse 
Für 2026 ist beim allgemeinen Haushalt ein Aufwandüberschuss von 411’200 Franken budgetiert. Die Folgekosten der Investitionen 
(hauptsächlich Zinse für Fremdkapital und Abschreibungen) wirken sich belastend aus. Aus diesem Grunde, hat der Gemeinderat 
bereits verschiedene Kürzungen und Sparmassnahmen beschlossen. Diese Massnahmen entlasten das Budget 2026 um 
224'000 Franken im allgemeinen Haushalt und rund 53'000 Franken bei den Spezialfinanzierungen. Die Entlastungen wirken sich 
auch in den kommenden Jahren aus. 
Damit der Finanzhaushalt mittelfristig tragbar bleibt, sollten die Rechnungsergebnisse im Durchschnitt aller Jahre ausgeglichen sein. 
Nach den Prognosen wird dies nicht erfüllt. 
 
Investitionsvorhaben 
Während der Planungsphase 2026 bis 2034 sind Investitionen im Betrag von rund 7.9 Mio. Franken geplant. Dies sind durchschnittlich 
rund 880'000 Franken pro Jahr. 2025 fallen noch die restlichen Kosten für den Neubau der Turnhalle an. Die Kapitalkosten 
(Abschreibungen und Zinse) für dieses Projekt werden die Gemeindefinanzen in Zukunft mit jährlich rund 630'000 Franken belasten 
(etwa 2.5 Steuerzehntel). 
 
Selbstfinanzierung (cash flow) 
Für eine gesunde Entwicklung der Gemeinde braucht es einen gewissen finanziellen Spielraum in der Erfolgsrechnung damit die 
notwendigen Unterhaltsarbeiten und Investitionen finanziert werden können. Dieser Spielraum drückt sich in der Selbstfinanzierung 
(cash flow) aus. Der Neubau der Turnhalle ist für Biglen eine sehr grosse Investition, welche die Selbstfinanzierung des allgemeinen 
Haushalts deutlich schmälert. Die Selbstfinanzierung ist sehr tief und reicht bei Weitem nicht, die geplanten Investitionen finanzieren 
zu können. So entsteht jährlich ein negativer Saldo der Selbstfinanzierung bzw. ein Fehlbetrag. 
Dies ist eine sehr ungünstige Situation, da der grösste Teil der Investitionen und der Konsumausgaben (das Rechnungsdefizit) nicht 
mehr selbst finanziert werden können. Die Fehlbeträge müssen über eine Neuverschuldung gedeckt werden. 
 
Entwicklung Bilanzüberschuss bzw. Bilanzfehlbetrag 
Die Gemeinde Biglen verfügt am 1.1.2026 voraussichtlich über einen Bilanzüberschuss von 3.15 Mio. Franken. Dieser nimmt 2026 um 
den Ausgabenüberschuss ab. Nach der kantonalen Gesetzesänderung wird 2026 die finanzpolitische Reserve von 2.3 Mio. aufgelöst 
und dem Bilanzüberschuss zugewiesen, so dass der Bestand Ende 2026 voraussichtlich rund 5 Mio. Franken betragen wird. 
 
Nach vorliegender Planung würde der Bilanzüberschuss jährlich abnehmen und Ende 2034 noch knapp 120'000 Franken betragen. 
Der weiteren Entwicklung des Finanzhaushalts muss deshalb grosse Beachtung geschenkt werden. Es gilt zu vermeiden, dass ein 
Bilanzfehlbetrag entsteht. 
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6. Ergebnisse der Spezialfinanzierung Wasserversorgung 
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Einwohnergemeinde Biglen 14.10.2025 14.10.2025

Wasser

RG 2024 BU 2025 BU 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Ø

Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss 36'672 22'900 49'600 -27'144 -28'370 24'110 5'007 -21'010 -24'527 -34'722 -44'399

Buchgewinne Finanzvermögen

Einlagen in SF -82'163 -85'000 -144'000 -143'222 -143'222 -144'459 -144'459 -144'459 -144'459 -144'459 -144'459

Entnahmen aus SF 53'476 59'300 72'400 54'308 54'386 35'497 38'541 43'352 43'941 53'354 54'687

Ergebnis der Erfolgsrechnung 7'985 -2'800 -22'000 -116'058 -117'206 -84'852 -100'911 -122'117 -125'045 -125'827 -134'171

Ergebnis der Erfolgsrechnung 7'985 -2'800 -22'000 -116'058 -117'206 -84'852 -100'911 -122'117 -125'045 -125'827 -134'171

+ planmässige Abschreibungen 48'146 59'300 67'400 54'308 54'386 35'497 38'541 43'352 43'941 53'354 54'687

+ ausserplanmässige Abschreibungen

+ Einlagen in Spezialfinanzierungen 82'163 85'000 144'000 143'222 143'222 144'459 144'459 144'459 144'459 144'459 144'459

 - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 53'476 59'300 72'400 54'308 54'386 35'497 38'541 43'352 43'941 53'354 54'687

Selbstfinanzierung (Cash flow) 84'817 82'200 117'000 27'164 26'016 59'607 43'548 22'342 19'414 18'632 10'288

Selbstfinanzierung (Cash flow) 84'817 82'200 117'000 27'164 26'016 59'607 43'548 22'342 19'414 18'632 10'288

- Buchgewinne Finanzvermögen

- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 76'400 258'000 26'000 6'000 426'000 616'000 66'000 178'000 10'000 713'000 20'000

- Nettoinvestitionen Finanzvermögen

Saldo der Selbstfinanzierung 8'417 -175'800 91'000 21'164 -399'984 -556'393 -22'452 -155'658 9'414 -694'368 -9'712

Bilanzüberschuss /-fehlbetrag 584'721 581'921 559'921 443'863 326'657 241'805 140'894 18'777 -106'268 -232'095 -366'266

Eigenkapital 1'772'574 1'795'474 1'845'074 1'817'930 1'789'560 1'813'670 1'818'677 1'797'667 1'773'140 1'738'418 1'694'019

TOTAL Steuern

Finanzverbindlichkeiten

Verwaltungsvermögen 1'756'615 1'801'115 1'772'884 1'724'576 1'676'190 2'256'693 2'284'152 2'418'800 2'384'859 3'044'505 3'009'818

Finanzkennzahlen RG 2024 BU 2025 BU 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Ø

Nettoverschuldungsquotient

Selbstfinanzierungsgrad 111.02% 31.86% 450.00% 452.73% 6.11% 9.68% 65.98% 12.55% 194.14% 2.61% 51.44% 21.33%

Zinsbelastungsanteil 0.00% -0.11% -0.03% -0.08% -0.11% -0.12% 1.98% 2.23% 2.97% 2.80% 5.93% 1.30%

Nettoschuld in Franken pro Einwohner -9 3 -39 -50 -61 238 250 334 328 700 706 219

Selbstfinanzierungsanteil 34.72% 31.24% 36.40% 12.68% 12.14% 25.89% 19.50% 10.72% 9.29% 8.51% 4.67% 19.91%

Kapitaldienstanteil 19.70% 22.42% 20.94% 25.26% 25.26% 15.30% 19.25% 23.04% 24.00% 27.17% 30.77% 22.84%

Bruttoverschuldungsanteil 2.14% 192.42% 208.48% 298.13% 292.79% 596.78% 597.58% 185.76%

Investitionsanteil 41.88% 67.91% 16.45% 4.32% 76.04% 81.98% 31.86% 55.51% 6.43% 82.92% 11.41% 61.59%

Nettozinsbelastungsanteil -0.01% -0.15% -0.04% -0.11% -0.15% -0.15% 2.40% 2.82% 3.76% 3.70% 7.89% 1.66%

Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner

Bilanzüberschussquotient

Kostendeckungsgrad 103.38% 98.95% 93.60% 64.89% 64.68% 73.09% 68.87% 63.05% 62.56% 63.49% 62.14% 73.14%

Werterhaltungsquote 91.39% 86.33% 99.38% 99.42% 97.01% 98.16% 100.21% 100.16% 99.68% 99.63% 104.59%

Finanzplanergebnisse der Planperiode 2026 – 2034

Beträge in CHF
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Erläuterungen Wasserversorgung 
 
Aktuell ist bei der Wasserversorgung Biglen die Schutzzonenüberarbeitung im Gange. Die Standortüberprüfung der Schutzzonen ist 
ein Teil der Abklärungen, welche für die Planung der künftigen Wasserversorgung von Biglen wegweisend sein wird. 
 
Parallel dazu hat der Gemeinderat 2024 beschlossen, die Anlagen der Wasserversorgung neu bewerten zu lassen. Die Neubewertung 
hat einen höheren Wert der bestehenden Anlagen ergeben. Dies hat zur Folge, dass sich die obligatorischen Einlagen in den 
Werterhalt um 60'000 Franken auf 144'000 Franken erhöhen. Das Ergebnis der Wasserrechnung verschlechtert sich um diesen 
Betrag. Für 2026 wird mit höheren Anschlussgebühren als üblich gerechnet, so dass sich der Aufwandüberschuss in Grenzen hält. In 
den Folgejahren würde sich der Aufwandüberschuss ohne Erhöhung der Gebühren jedoch auf über 100'000 Franken pro Jahr 
erhöhen. Der durchschnittliche Kostendeckungsgrad in den Jahren 2026 bis 2034 liegt bei 68%. 
 
Die durchschnittliche Selbstfinanzierung (Cash flow) beträgt etwa 38'000 Franken pro Jahr. Dies reicht nicht, die geplanten 
Investitionen mit eigenen Mitteln finanzieren zu können. Der vorhandene Bilanzüberschuss (Rechnungsausgleich Spezialfinanzierung 
Wasserversorgung) beträgt am 1. Januar 2025 rund 580'000 Franken und wäre Ende 2031 sozusagen aufgebraucht. 
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7. Ergebnisse der Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung 
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Erläuterungen Abwasserentsorgung 
 
Der Gemeinderat hat die Abwassergebühren auf 01. Januar 2025 moderat erhöht, so dass sich die Ergebnisse verbessern. 
Die durchschnittliche Selbstfinanzierung beträgt von 2026 – 2034 rund 77'000 Franken pro Jahr. Die durchschnittlichen Investitionen 
von 97'000 Franken können damit nicht ganz gedeckt werden. Der bestehende Bilanzüberschuss würde sich auf Ende der 
Planungszeit von 207'000 Franken auf 82'000 Franken reduzieren. Der durchschnittliche Kostendeckungsgrad beträgt in der 
Planungszeit rund 98%. 
 
Mit der Überarbeitung der generellen Entwässerungsplanung (GEP) in den nächsten Jahren wird sich zeigen, welche Massnahmen 
bei der Abwasserentsorgung notwendig sind. 
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8. Ergebnisse der Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 
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Erläuterungen Abfallentsorgung 

 
Für 2025 ist ein Aufwandüberschuss von rund 34’000 Franken budgetiert worden und ohne Anpassung der Gebühren, wäre der 
Aufwandüberschuss auf 48'000 Franken angestiegen. Zudem wird ein neues Abfallkonzept erarbeitet werden und es werden 
Investitionskosten für eine Abfallsammelstelle anfallen. 
 
Der Gemeinderat hat die Abfallgebühren auf 01. Januar 2026 erhöht. Damit kann der Aufwandüberschuss auf voraussichtlich 
6'500 Franken gesenkt werden. Je nach Preisentwicklung bei der Abfallentsorgung und der Kosten für die künftige Abfallsammelstelle 
müssen die Gebühren überprüft werden. 
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9. Ergebnisse der Spezialfinanzierung Elektrizitätsversorgung 
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Erläuterungen Elektrizitätsversorgung 
 
Die Elektrizitätsversorgung ist hauptsächlich vom Einkauf und Verkauf der Energie abhängig. Die Tarifgestaltung für die Verkäufe an 
die Kunden richtet sich nach den Preisen, welche die Gemeinde für den Einkauf bezahlen muss. 
 
2024 war für die Elektrizitätsversorgung (Elektrizitätsnetz, Elektrizitätswerk und Dienstleistungen Elektrizität) ein Aufwandüberschuss 
von 529'000 Franken budgetiert worden, da die Gemeinde während der Energiekrise nur einen Teil der höheren Strompreise auf die 
Kunden abgewälzt hat. Der Aufwandüberschuss fiel mit rund 392'000 Franken deutlich tiefer aus. Für 2025 und 2026 sind 
Einnahmenüberschüsse von je rund 130'000 Franken budgetiert.  
 
Doch stehen in den kommenden Jahren Investitionen von gesamthaft 1.9 Mio. Franken an. Einerseits müssen die bestehenden 
Stromzähler durch Smart Meters ersetzt werden und andererseits ist es notwendig, das bestehende Netz auszubauen. Nebst den 
Investitionskosten entstehen dadurch auch höhere Folgekosten. Die Smart Meters haben eine kürzere Nutzungsdauer als die 
konventionellen Stromzähler. Das bedeutet, dass auch die Abschreibungen höher sind und die Erfolgsrechnung der 
Elektrizitätsversorgung stärker belasten. 
 
In den letzten Jahren mussten keine Einlagen in den Werterhalt gemacht werden, da der Bestand die erforderliche Minimalhöhe 
erreicht hatte. Ab 2027 müssen voraussichtlich wieder Einlagen gemacht werden, da sich der Wiederbeschaffungswert durch die 
Investitionen erhöht. Nach aktueller Planung wird ab 2029 wieder mit Aufwandüberschüssen gerechnet. 
 
Die Selbstfinanzierung (Cash flow) wird für 2025 und 2026 rund 140'000 Franken betragen und anschliessend stetig abnehmen. Die 
anstehenden Investitionskosten können damit nicht finanziert werden. Der Saldo der Selbstfinanzierung ist in jedem Prognosejahr 
negativ. 
 
Der Bilanzüberschuss beträgt am 01. Januar 2025 rund 731’000 Franken und wird in den nächsten Jahren voraussichtlich auf über 
1 Mio. Franken ansteigen. Ab 2029 können die Kosten nicht mehr ganz gedeckt werden. Der Bilanzüberschuss nimmt wieder ab und 
wäre Ende 2034 mit 731'000 Franken wieder auf dem Stand von 2024. Der durchschnittliche Kostendeckungsgrad liegt für die 
gesamte Planungsspanne bei 98 %. 
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10. Ergebnisse des Gesamthaushalts 
 

 



______________________________________________________________________________________________________________ 
Finanzplan Biglen 2026-2034  Seite 22 

 

 
 



______________________________________________________________________________________________________________ 
Finanzplan Biglen 2026-2034  Seite 23 

11. Finanz- und Volkswirtschaftskommission 
 

Die Finanz- und Volkswirtschaftskommission hat den Finanzplan an ihrer Sitzung vom 8. September 2025 beraten. Seither hat der 
Gemeinderat eingehend das Budget 2026 beraten und verschiedene Massnahmen zur Verbesserung beschlossen. Diese 
Anpassungen bringen Verbesserungen von 224'000 Franken im Allgemeinen Haushalt und 53'300 Franken bei den 
Spezialfinanzierungen. Da diese Änderungen grössere Auswirkungen auf die Finanzplanung haben, wurde diese entsprechend 
aktualisiert. 
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12. Schlussfolgerungen aus der Finanzplanung 

Der Gemeinderat hat sich an der Klausursitzung vom 31. Oktober 2025 mit der Finanzplanung auseinandergesetzt. 
 
Für das Budget 2026 sind verschiedene Massnahmen beim allgemeinen Haushalt beschlossen worden, welche eine Verbesserung 
um 224’000 Franken mit sich bringen. Die Sparmassnahmen werden konsequent weitergeführt. 
 
Bei den Spezialfinanzierungen wurden die Abfallgebühren angepasst, so dass sich der Aufwandüberschuss deutlich verkleinert. Das 
Ziel ist es, dass die Gebühren aller spezialfinanzierten Bereiche kostendeckend gestaltet werden. Als nächstes werden die Gebühren 
der Wasserversorgung angepasst. 
 
Der Gemeinderat wird alle freiwilligen Leistungen der Gemeinde überprüfen. Je nach Zuständigkeit unterbreitet der Gemeinderat die 
Massnahme der Gemeindeversammlung zum Entscheid. Eine allfällige Steuererhöhung kann trotzdem nicht ausgeschlossen werden. 
 
 
Biglen, 31. Oktober 2025 
 
 
 
GEMEINDERAT BIGLEN  FINANZVERWALTUNG BIGLEN 
 
 
 
 
Urs Schweizer Marlene Schwarz-Rüegsegger Nicole Marte 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin  Finanzverwalterin 
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Investitionen 
 

 



______________________________________________________________________________________________________________ 
Finanzplan Biglen 2026-2034  Seite 26 

 



______________________________________________________________________________________________________________ 
Finanzplan Biglen 2026-2034  Seite 27 

 



______________________________________________________________________________________________________________ 
Finanzplan Biglen 2026-2034  Seite 28 

 



______________________________________________________________________________________________________________ 
Finanzplan Biglen 2026-2034  Seite 29 

 
 



______________________________________________________________________________________________________________ 
Finanzplan Biglen 2026-2034  Seite 30 

 
 



______________________________________________________________________________________________________________ 
Finanzplan Biglen 2026-2034  Seite 31 

 
 



______________________________________________________________________________________________________________ 
Finanzplan Biglen 2026-2034  Seite 32 

 


